
SwiSStech 2016 – Anmeldung
Sichern Sie sich mit einem Autritt maximale 
Reichweite und wertvolle Leads.



AuSSteLLeRveRtRAg

Zwischen Exhibit & More AG (Veranstalter) und dem untenstehenden Unternehmen (Aussteller) wird der nachfolgende Vertrag abge schlos sen.  
Das Unternehmen verpflichtet sich, an der SwiSStech vom 15.– 18. November 2016 als Aussteller teilzunehmen und alle vom Veran stalter  
getroffenen Vorschriften und Reglemente anzuerkennen. Dieser Vertrag gilt unter Vorbehalt des Ausstellerreglements als abgeschlossen und  
ist vollständig auszufüllen. Als Gerichtsstand wird ausdrücklich das Domizil des Veranstalters anerkannt.

1. Ausstelleradresse: (Bitte informieren Sie uns, falls sich die Rechnungsadresse von der Ausstelleradresse unterscheidet. Danke.)

Firma Kontaktperson
 
Strasse PLZ/Ort
 
Telefon Fax 
 
URL                                     E-Mail Kontaktperson
 
Die unterzeichnende Firma beteiligt sich als  q hersteller q handelsfirma
   
 

2. Standfläche:
Als Hauptaussteller bestellen wir folgende Ausstellungsfläche:

Min. m2 Max. m2 Gewünschte Länge ca. m            Tiefe ca. m

Preise Standfläche: 
q Buchung 2016 bis 50 m2 ...................................................................CHF 265.–/m² q Buchung 2016 und 2014 ausgestellt bis 50 m2 .......................... CHF 245.–/m² 
q Buchung 2016 ab 51 m2 .....................................................................CHF 255.–/m² q Buchung 2016 und 2014 ausgestellt ab 51 m2 ........................... CHF 235.–/m²
	 	 	 q Buchung 2016 SWISSMECHANIC-Mitglied ................................... CHF 230.–/m²
Stand-typ: 
q Reihenstand (1 Front offen) q Kopfstand (3 Fronten offen, Zuschlag 15 %)
q Eckstand (2 Fronten offen, Zuschlag 10 %) q Inselstand (4 Fronten offen, Zuschlag 20 %)

Für Stände ab 100 m2 Fläche wird kein Mehrfrontenzuschlag erhoben. Es gilt zudem als vereinbart, dass ein Gesuch um Zuteilung eines 
Mehrfronten standes von der Ausstellungsleitung als Wunsch, nicht aber als Bedingung für die Rechtsgültigkeit dieses Ausstellervertrages  
entgegen genommen wird.

3. Fertigstand: Wir mieten folgenden Normstand in der gleichen Grösse wie die Standfläche (siehe Punkt 2):
q Normstand «Wall Plus» mit Mobiliar à CHF 195.–/m2 (gemäss Abbildung)
q Normstand «Wall» ohne Mobiliar à CHF 150.–/m2 (gemäss Abbildung)
 
In diesen Preisen ist 1 Stromanschluss (2 x 10A/230V) inkl. Stromverbrauch, Standreinigung, Beleuchtung und Versicherung  
(max. CHF 25’000.– pro Stand) inbegriffen. 
 
q Wir werden mit eigenem Standbau auftreten (die Vorschriften der Betriebsordnung sind einzuhalten).
 

4. grundeintrag: Der Eintrag im alphabetischen Ausstellerverzeichnis, im Internet sowie im Besucherleitsystem ist obligatorisch  
 und kostet pauschal CHF 750.– (exkl. MwSt). 

5. Mitaussteller: q Wir melden gleichzeitig mit beiliegendem Formular Mitaussteller auf dem gleichen Stand an.
   q Wir melden keine Mitaussteller an.

6. Produktebereiche: (Geben Sie bitte nur eine Priorität an, dies erleichtert die optimale Halleneinteilung.  
Weitere Produkte können im Internet und Katalog angegeben werden.)
 
q Werkstoffe q Normteile und technische Produkte
q Apparate- und Maschinenbauteile, Werkzeugbau q Wärme- und Oberflächenbehandlung 
q Services q Technische Infrastruktur
q Systembau
 
Der Aussteller bestätigt, dass er das Ausstellerreglement erhalten, gelesen und akzeptiert hat.  
Das Ausstellerreglement bildet einen integralen Bestandteil dieses Vertrages.

// Ort und Datum // Firmenstempel und rechtsgültige Unterschrift

Exhibit & More AG  // Bruggacherstrasse 26  // Postfach 185  // CH-8117 Fällanden
T +41 44 806 33 55  // F +41 44 806 33 43  // info@swisstech-messe.ch  // www.swisstech-messe.ch

Alle Preise exkl. 8 % MwSt.



MitAuSSteLLeRveRtRAg

Zwischen Exhibit & More AG (Veranstalter) und dem untenstehenden Unternehmen (Hauptaussteller) wird der nachfolgende Vertrag abgeschlossen.  
Das Unternehmen hat sich bereits selbst als Aussteller an der SwiSStech vom 15.– 18. November 2016 angemeldet und meldet mit diesem Vertrag 
einen Mitaussteller für seinen Stand an. Das Unternehmen übernimmt gegenüber dem Veranstalter die Verantwortung für den Mitaussteller, d.h.  
er bezahlt die Mitausstellergebühren für Standpräsenz und Katalogeintrag und haftet für alle durch den Mitaussteller entstehenden Konsequenzen  
und Kosten. Der Vertrag gilt unter Vorbehalt des Ausstellerreglements als abgeschlossen und ist vollständig auszufüllen. Als Gerichtsstand wird aus-
drücklich das Domizil des Veranstalters anerkannt. 
 
 
hauptaussteller:  PLZ/Ort 

1. Mitausstelleradresse:

Firma Kontaktperson 
 
Strasse   PLZ/Ort 
 
Telefon  Fax 
 
URL                                     E-Mail Kontaktperson 
 
q hersteller q handelsfirma

2. Produktebereiche: (Geben Sie bitte nur eine Priorität an, dies erleichtert die optimale Halleneinteilung.  
 Weitere Produkte können im Internet und Katalog angegeben werden.)

q Werkstoffe q Normteile und technische Produkte
q Apparate- und Maschinenbauteile, Werkzeugbau q Wärme- und Oberflächenbehandlung 
q Services q Technische Infrastruktur
q Systembau

3. Bestimmungen für Mitaussteller:

– Eine Anmeldung kann nur durch die Firma eingereicht werden, die mit der Ausstellungsleitung einen Ausstellervertrag abgeschlossen hat.

– Für die Anmeldung eines Mitausstellers wird dem Hauptaussteller eine Bearbeitungsgebühr von CHF 750.– in Rechnung gestellt.

– Für die Eintragungskosten im alphabetischen Ausstellerverzeichnis und im Internet werden dem Hauptaussteller CHF 750.–  
pro Mit  aussteller verrechnet.

– Es können mehrere Mitaussteller angemeldet werden. Für jeden Mitaussteller ist ein separates Anmeldeformular auszufüllen.  
Die Anzahl kann jedoch von der Ausstellungsleitung ohne Angabe von Gründen limitiert werden.

– Auf dem Messestand ist der Mitaussteller so zu präsentieren, dass die Messebesucher die Präsenz des Mitausstellers problemlos feststellen  
können. Die Namen der Aussteller auf dem gleichen Messestand sind zudem auf der Standblende anzubringen.

– Von der Mitausstellerfirma muss während der Messe dauer eine Kontaktperson für Messebesucher auf dem Messestand präsent sein.

4. Leistungen an den Mitaussteller:

Das Dienstleistungsangebot des Veranstalters kann im Umfang des für diesen Messestand abgeschlossenen Ausstellervertrages  
in Anspruch genommen werden.

Der Aussteller bestätigt, dass er das Ausstellerreglement erhalten, gelesen und akzeptiert hat. Das Ausstellerreglement  
bildet einen integralen Bestandteil dieses Vertrages.

// Ort und Datum // Firmenstempel und rechtsgültige Unterschrift des Hauptausstellers

Exhibit & More AG  // Bruggacherstrasse 26  // Postfach 185  // CH-8117 Fällanden
T +41 44 806 33 55  // F +41 44 806 33 43  // info@swisstech-messe.ch  // www.swisstech-messe.ch

Alle Preise exkl. 8 % MwSt.



verfügen Sie nicht über das geeignete Material für einen Messestand? Dann kontaktieren Sie uns unverbindlich. 
wir beraten und unterstützen Sie ganz nach ihren wünschen.

MoDuLStAND Mit MoBiLiAR

Modulstand «wall Plus» mit Mobiliar
– Bauhöhe: Rück- und Seitenwände im SYMA WALL, weiss,  

2.50 Meter hoch
– Imagewand im SYMA MOLTO 90, 3.50 Meter hoch,  

Wandfüllung weiss
– Decke im SYMA MOLTO 90 mit integrierten Stromschienen
– Deckensegel weiss, halbtransparent in SYMA MOLTO 90  

Rahmen eingespannt
– Kabine 1 x 1 Meter mit abschliessbarer Falttüre  

(ab 24 m2, 2 x 1 Meter)
– 1 Kabinenwand volllächig mit Graik bedruckt
– Imagewand bis 2.50 Meter Höhe mit Graik bedruckt
– Company Logo auf Imagewand (oberster Meter)
– Bodenbelag Rollenteppich in verschiedenen Farben wählbar:  

rot, blau, grün, anthrazit, grau
– Spotlampen 100 Watt (1 Stück pro 3 m2 Standläche)
– Je 1 HQI – Wandleuchte zur Ausleuchtung der Graik wände
– Standreinigung
– Doppelsteckdose (10A/230V inkl. Stromverbrauch)
– Ausstellungs-, Transport- und Diebstahlversicherung von  

max. CHF 25’000.– pro Stand (Selbstbehalt CHF 200.–)

Mobiliar
– 1 Rundtisch Durchmesser 900 mm
– 3 Stühle
– 1 Barelement (Korpus abschliessbar)
– 1 Hängegarderobe
– 1 Papierkorb
– Bodenbelag Rollenteppich in verschiedenen Farben  

wählbar: rot, blau, grün, anthrazit, grau

// Preis: CHF 195.–/m2  (ohne Standläche)

Gerne beraten wir Sie persönlich: 
Jörg Amann  // SYMA-SYSteM Ag
Panoramastrasse 19  //  CH-9533 Kirchberg/SG
T +41 71 932 32 32  //  joerg.amann@syma.ch



verfügen Sie nicht über das geeignete Material für einen Messestand? Dann kontaktieren Sie uns unverbindlich. 
wir beraten und unterstützen Sie ganz nach ihren wünschen.

MoDuLStAND ohNe MoBiLiAR

Modulstand «wall» ohne Mobiliar
– Bauhöhe: Rück- und Seitenwände im SYMA WALL, weiss,  

2.50 Meter hoch
– Imagewand im SYMA MOLTO 90, 3.50 Meter hoch,  

Wandfüllung weiss
– Decke im SYMA MOLTO 90 mit integrierten Stromschienen
– Deckensegel weiss, halbtransparent in SYMA MOLTO 90  

Rahmen eingespannt
– Kabine 1 x 1 Meter mit abschliessbarer Falttüre  

(ab 24 m2, 2 x 1 Meter)
– 1 Kabinenwand volllächig mit Graik bedruckt
– Imagewand bis 2.50 Meter Höhe mit Graik bedruckt
– Company Logo auf Imagewand (oberster Meter)
– Bodenbelag Rollenteppich in verschiedenen Farben wählbar:  

rot, blau, grün, anthrazit, grau
– Spotlampen 100 Watt (1 Stück pro 3 m2 Standläche)
– Je 1 HQI – Wandleuchte zur Ausleuchtung der Graik wände
– Standreinigung
– Doppelsteckdose (10A/230V inkl. Stromverbrauch)
– Ausstellungs-, Transport- und Diebstahlversicherung von  

max. CHF 25’000.– pro Stand (Selbstbehalt CHF 200.–)

// Preis: CHF 150.–/m2 (ohne Standläche)

Gerne beraten wir Sie persönlich: 
Jörg Amann  // SYMA-SYSteM Ag
Panoramastrasse 19  //  CH-9533 Kirchberg/SG
T +41 71 932 32 32  //  joerg.amann@syma.ch



AuSSteLLeRRegLeMeNt

Allgemeine Bedingungen für Aussteller, die an Messen, Ausstellungen und Kon-
gressen mit Begleitausstellungen teilnehmen, welche von der exhibit & More Ag 
durchgeführt werden.

eiNLeituNg 
Die Exhibit&More AG (nachfolgend E&M genannt) führt zahlreiche Messen, Ausstel-
lungen und Kongresse mit Begleitausstellungen (nachfolgend «Messen» genannt) 
durch. Vorbehaltlich der nachfolgenden  Bestimmungen können sich alle interes-
sierten Personen, Firmen und Organisationen um eine Teilnahme an einer Messe 
bewerben. 

1 ANMeLDuNg 
1.1 hauptaussteller 
Personen, Firmen und Organisationen, die als Hauptaussteller an einer Messe teil-
nehmen wollen, melden sich mit dem von der Messeleitung herausgegebenen An-
meldeformular an. Das Anmeldeformular muss ordnungsgemäss ausgefüllt, ter-
mingerecht eingereicht und rechtsgültig unterzeichnet werden. Mit der Anmeldung 
erklärt der Aussteller gegenüber der E&M, dass er ein ernsthates Interesse hat, an 
einer bestimmten Messe teilzunehmen. Vom Aussteller auf der Anmeldung vorge-
nommene Änderungen und Vorbehalte sind unwirksam und gelten als nicht ge-
schrieben. Die Anmeldung begründet keinen Anspruch auf Zulassung zur Messe. 
Genauso wenig begründet die einmalige oder mehrmalige Zulassung zu einer Mes-
se einen Anspruch auf eine automatische Zulassung oder auf die Zuteilung des glei-
chen Standplatzes wie bei einer vorherigen Messe. 

1.2 Mitaussteller 
Als Mitaussteller gelten Personen, Firmen oder Organisationen, die in irgendeiner 
Form am Stand einer anderen Person, Firma oder Organisation in Erscheinung tre-
ten, sei es durch Anschriten, Objekte, Prospekte oder persönliche Präsenz. Mitaus-
steller müssen sich separat anmelden. Für die Anmeldung gelten die gleichen Be-
dingungen wie für die Hauptaussteller (vgl. Zif. 1.1). Darüber hinaus muss das von 
der Messeleitung herausgegebene Anmeldeformular vom Hauptaussteller rechts-
gültig unterzeichnet werden. Bei Kollektivständen hat einer der Aussteller die 
Plichten eines Hauptausstellers zu übernehmen, während die übrigen als Mitaus-
steller gelten. Der Hauptaussteller hatet gegenüber der E&M auch für die Ver-
plichtungen der Mitaussteller. Jeder Mitaussteller hat die festgesetzte Mitausstel-
lergebühr und allfällige Nebenkosten zu entrichten. Wurden Mitaussteller nicht an-
gemeldet, so hat der Hauptaussteller nebst der normalen Grundgebühr für 
Mitaussteller eine Nachbearbeitungsgebühr von CHF 500.– zu bezahlen.

2 ANeRKeNNuNg DeR BeDiNguNgeN 
Mit der Unterzeichnung des von der Messeleitung herausgegebenen Anmeldefor-
mulars anerkennt der Aussteller für sich und seine Angestellten und Beautragten 
das Ausstellerreglement als verbindlich. Wenn er der Messeleitung nichts anderes 
mitteilt, erklärt sich der Aussteller gleichzeitig damit einverstanden, dass seine 
Personen- und Firmendaten von der E&M oder einer von ihr beautragten Firma 
bearbeitet und zwecks Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der 
Messebeteiligung an einen Vertragspartner der E&M bekannt gegeben werden kön-
nen. Die E&M gewährleistet den Datenschutz in Übereinstimmung mit der schwei-
zerischen Datenschutzgesetzgebung. 

3 ZuLASSuNgSvoRAuSSetZuNgeN 
Die Messeleitung entscheidet allein und endgültig über die Zulassung von Perso-
nen, Firmen, Organisationen und Ausstellungsgütern. Abweisungen erfolgen 
grundsätzlich ohne Begründung. Die Messeleitung anerkennt keine Ansprüche, die 
Aussteller oder Dritte im Zusammenhang mit der Zulassung oder Abweisung von 
Personen, Firmen, Organisationen oder Ausstellungsgütern erheben. Massgebend 
für die Zulassung von Ausstellungsgütern ist das Produkteverzeichnis bzw. die Lis-
te des Fachgebietes der jeweiligen Messe. Die zur Ausstellung vorgesehenen Pro-
duktegruppen sind im von der Messeleitung herausgege-benen Anmeldeformular 
aufzuführen und nachträgliche Ergänzungen vor Messebeginn zu melden. Grund-
sätzlich dürfen nur die dem Produkteverzeichnis bzw. dem Fachgebiet zugehören-
den und angemeldeten Güter ausgestellt werden. Die Messeleitung kann die ge-
naue Angabe der einzelnen zur Ausstellung vorgesehenen Güter verlangen. In die-
sem Fall dürfen nicht angemeldete oder nicht zugelassene Güter nicht ausgestellt 
werden, und die Messeleitung behält sich das Recht vor, solche Güter auf Kosten 
des Ausstellers vom Stand zu entfernen. Die Messeleitung ist berechtigt, eine Be-
schränkung der beantragten Standläche und der angemeldeten Ausstellungsgü-
ter vorzunehmen. Besondere Platzierungswünsche und Konkurrenzausschlüsse 
können als Bedingung für eine Teilnahme nicht anerkannt werden. Die Messelei-
tung kann die Zulassung verweigern, wenn der Aussteller fällige inanzielle Ver-
plichtungen gegenüber der E&M nicht erfüllt hat oder wenn sein Verhalten an ei-
ner früheren Messe zu begründeten Reklamationen seitens der Besucher oder Aus-
steller Anlass gab. Sie ist auch berechtigt, eine bereits erteilte Zulassung zu 
widerrufen, wenn sich herausstellt, dass diese auf Grund falscher Angaben oder 

Voraussetzungen erfolgte, oder dass die Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr 
bestehen. 

4 ZuteiLuNg DeR StANDFLäche uND DeS StANDoRteS 
Sind sämtliche Zulassungsvoraussetzungen erfüllt, nimmt die Messeleitung die Zu-
teilung der Standläche und des Standortes vor. Für die Standzuteilung sind in ers-
ter Linie die Zugehörigkeit der angemeldeten Ausstellungsgüter zum Thema und 
ihre fachliche Einordnung unter Berücksichtigung des Gesamtbildes der Messe ent-
scheidend. Auf Grund der vom Aussteller gewünschten Standläche erstellt die 
Messeleitung einen Platzierungsplan, auf dem die individuelle Standzuteilung er-
sichtlich ist. Wünsche des Ausstellers bezüglich des Standortes sind unverbindlich. 
Die Messeleitung ist berechtigt, die Standzuteilung in zumutbarem Rahmen abwei-
chend von den vom Aussteller gewünschten Massen oder Standformen vorzuneh-
men, wenn das Platzierungskonzept oder das Gesamtbild der Messe dies erfordert. 
Die Standzuteilung wird dem Hauptaussteller unter Beilage des Platzierungsplanes 
mitgeteilt. Allfällige Einsprachen gegen die vorgenommene Standzuteilung sind der 
Messeleitung innert 4 Arbeitstagen nach Versanddatum des Platzierungsplanes 
schritlich und begründet einzureichen, andernfalls gilt die Standzuteilung als an-
genommen. Die Messeleitung ist bestrebt, berechtigten Platzierungsanträgen zu 
entsprechen. Ohne schritliche Zustimmung der Messeleitung darf der Aussteller 
die Standläche weder verlegen, tauschen noch ganz oder teilweise Dritten über-
tragen. 

5 veRtRAgSBeStätiguNg 
Erst nach der deinitiven Standzuteilung erhält der Aussteller eine Vertragsbestäti-
gung, womit der Zulassungsvorbehalt aufgehoben und der Ausstellervertrag in al-
len Teilen rechtskrätig wird. Die Messeleitung ist berechtigt, dem Aussteller auch 
abweichend von der bereits erfolgten Vertragsbestätigung eine andere Standläche 
oder einen anderen Standort zuzuteilen, Ein- und Ausgänge der Räumlichkeiten 
oder Freilächen zu verlegen oder zu schliessen und sonstige bauliche Veränderun-
gen vorzunehmen. Der sich aus einer solchen Änderung eventuell ergebende Dife-
renzbetrag bei den Kosten der Standläche wird dem Aussteller mit der Rechnung 
gutgeschrieben bzw. belastet. Werden die Interessen des Ausstellers auf Grund ei-
ner solchen Änderung in unzumutbarer Weise beeinträchtigt, so kann dieser mit 
Anspruch auf Rückzahlung der bereits bezahlten Akonto-Rechnung vom Aussteller-
vertrag zurücktreten. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 

6 RücKtRitt voM AuSSteLLeRveRtRAg 
6.1 verzicht auf teilnahme 
Verzichtet ein Aussteller nach der Vertragsbestätigung durch die Messeleitung auf 
seine Teilnahme, hatet er vorbehaltlich Zifer 5 für die vollen Kosten der Standlä-
che sowie die angefallenen Nebenkosten. Gelingt es der Messeleitung, die frei ge-
wordene Standläche ohne Schaden und unter Wahrung der Zulassungsvorausset-
zungen an einen zum Zeitpunkt des Rücktritts noch nicht angemeldeten Aussteller 
zu vergeben, so hat der vom Vertrag zurücktretende Aussteller eine Entschädigung 
von 25 % der Kosten der Standläche, mindestens aber CHF 3’000.–, zuzüglich der 
angefallenen Nebenkosten, oder falls die Kosten der Standläche weniger als CHF 
3’000.– betragen, den vollen Betrag zu bezahlen. Kann die Standläche nur zum Teil 
weitervergeben werden, so hatet der zurücktretende Aussteller für die nicht wei-
tervergebene Standläche. Erfolgt der Rücktritt erst 30 Tage vor Messebeginn,  
sind – unabhängig davon, ob ein anderer Aussteller gefunden werden konnte oder 
nicht – die vollen Kosten der Standläche sowie die angefallenen Nebenkosten zu 
bezahlen. Auch wenn die frei gewordene Standläche ganz oder teilweise von einem 
bereits platzierten Aussteller belegt wird (Umplatzierung durch die Messeleitung), 
so hatet der zurücktretende Aussteller weiterhin für die vollen Kosten der Stand-
läche sowie die angefallenen Nebenkosten. Mitaussteller bezahlen bei einem Rück-
tritt in jedem Fall die volle Mitausstellergebühr sowie die angefallenen Nebenkos-
ten. Über Stände, die zwei Tage vor Messebeginn vom Aussteller noch nicht bezo-
gen sind, kann die Messeleitung frei verfügen. Der Anspruch des Ausstellers auf 
seinen Stand verfällt. Er hatet jedoch für die vollen Kosten der Standläche und die 
angefallenen Nebenkosten. Vorbehalten bleibt die Belastung von Kosten, die wegen 
der Nichtbelegung des Standes entstehen.

6.2 Reduktion der bestätigten Standläche 
Reduziert ein Aussteller nach der Vertragsbestätigung durch die Messeleitung seine 
Standläche, so hatet er weiterhin für die vollen Kosten der Standläche und die 
angefallenen Nebenkosten. Gelingt es der Messeleitung, die frei gewordene Stand-
läche an einen zum Zeitpunkt der Reduktion noch nicht angemeldeten Aussteller 
zu vergeben, so hat der reduzierende Aussteller eine Umtriebsentschädigung von 
CHF 1’000.– zu bezahlen. 

7 ZAhLuNgSBeDiNguNgeN 
7.1 Preise 
Die Preise für die Standlächen, Zuschläge, Rabatte, etc. sind im Anmeldeformular, 
im Prospekt und auf der Website der jeweiligen Messe aufgeführt. Die Preise für zu-



sätzliche Dienstleistungen sind in der Ausstellerdokumentation (Website des Inter-
netbestellservices) aufgeführt. Die E&M behält sich vor, bei einzelnen Messen spezi-
elle Zahlungsbedingungen festzulegen. 

7.2 Akonto-Rechnung 
Nach der Vertragsbestätigung durch die Messeleitung erhält der Aussteller eine 
Akonto-Rechnung für die Kosten der Standläche, der obligatorischen Einträge in 
die Informationsmedien und allfällige Werbeleistungen. Wo es angebracht er-
scheint, kann die Messeleitung dem Aussteller weitere Akonto-Rechnungen stellen. 
Alle Rechnungen sind jeweils innerhalb der festgesetzten Fristen netto und ohne 
Skonto zur Zahlung fällig. Zahlungen mit Checks werden nicht akzeptiert. 
 
7.3 Nicht fristgerechte Zahlung 
Wird eine Akonto-Rechnung nicht innerhalb der festgesetzten Frist beglichen, be-
hält sich die Messeleitung vor, den Ausstellervertrag nach schritlicher Fristanset-
zung von 8 Tagen mit sofortiger Wirkung aufzulösen und über den betrefenden 
Standplatz anderweitig zu verfügen. Der säumige Aussteller ist dadurch von seinen 
inanziellen Verplichtungen für den Messestand und die bestellten Zusatzleistun-
gen nicht enthoben. Die Messeleitung muss spätestens bei Beginn des oiziellen 
Einräumungstermins im Besitze der Zahlung oder eines rechtsgültigen Zahlungs-
nachweises sein, andernfalls ist die Messeleitung ermächtigt, dem Aussteller den 
Zutritt zu den Hallen und Räumlichkeiten zu verweigern bzw. den Stand auf dessen 
Kosten sofort zu räumen. 

7.4 Messeschlussrechnung 
Für die zusätzlich erbrachten Dienstleistungen wird dem Aussteller nach der Messe 
die Messeschlussrechnung zugestellt, wobei die bereits geleisteten Vorauszahlun-
gen an die efektiven Aufwendungen angerechnet werden. Die Messeschlussrech-
nung ist innerhalb von 30 Tagen ab Fakturadatum netto und ohne Skonto zu bezah-
len. Beanstandungen sind der Messeleitung innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der 
Messeschlussrechnung schritlich und begründet mitzuteilen, ansonsten gilt die 
Messeschlussrechnung als akzeptiert. 

7.5 Schweizerische Mehrwertsteuer 
Die Leistungen der E&M sind der schweizerischen Mehrwertsteuer unterstellt. Auch 
Leistungen an Aussteller mit Domizil ausserhalb der Schweiz sind mehrwertsteuer-
plichtig, weil der Ort der Leistungserbringung (Schweiz) massgebend ist. Unter be-
stimmten Voraussetzungen können sich aber Aussteller diese Steuern auf Antrag 
zurückerstatten lassen.

8 iNFoRMAtioNSMeDieN 
Der Grundeintrag in die Informationsmedien (Print und Online) ist für jeden Aus-
steller und Mitaussteller obligatorisch. E&M lehnt jede Hatung für fehlerhate, un-
vollständige oder nicht erfolgte Eintragungen ab. 

9 ZuSätZLiche DieNStLeiStuNgeN 
Die E&M bietet den Ausstellern zusätzliche Dienstleistungen wie technische An-
schlüsse, Standbau, Standeinrichtung, Standpersonal, Standreinigung, Standbewa-
chung, Catering, Parkplätze, Eintrittskarten, Gutscheine und Versicherung für den 
Messeautritt an. Diese Dienstleistungen können nur mit den dafür vorgesehenen 
Formularen bestellt werden. Die Bestellformulare sind in der Ausstellerdokumenta-
tion (Website des Internetbestellservices) abrubar. 

10 AuSSteLLeR- uND eiNtRittSKARteN 
10.1 Ausstellerkarten 
Die Ausstellerkarten sind ausschliesslich für das Standpersonal bestimmt. Sie sind 
persönlich und nicht übertragbar. Bei Zuwiderhandlung behält sich die Messelei-
tung das Recht vor, die entsprechenden Karten einzuziehen. 

10.2 eintrittskarten und gutscheine 
Eintrittskarten sind persönlich und nicht übertragbar. Die Aussteller sind berech-
tigt, für ihre Kundschat eine gewisse Anzahl Eintrittskarten zu vergünstigten Prei-
sen zu kaufen. Diese berechtigen zum Eintritt in die Messe an einem beliebigen Tag. 
Ohne schritliche Zustimmung der Messeleitung ist den Ausstellern der Weiterver-
kauf von Eintrittskarten und Gutscheinen untersagt. 

11 ABNAhMe uND RücKgABe DeR StANDFLäche 
Bei der Abnahme hat der Aussteller den Zustand der Standläche zu prüfen und all-
fällige Mängel noch vor dem Aubau des Standes beim Hallenchef zu melden. Ver-
säumt der Aussteller dies, so gilt die Standläche als abgenommen. 

12 StANDBAu 
12.1 im Allgemeinen 
Für den Standbau sind die standortspeziischen technischen Vorschriten und die 
messespeziischen Standbau- und Gestaltungsrichtlinien zu beachten. 

12.2 Auf- und Abbau 
Der Aussteller ist dafür verantwortlich, dass sein Stand an dem von der Messelei-
tung festgesetzten Termin auf- und abgebaut ist. Wird ein Stand nicht rechtzeitig 
fertiggestellt, so kann die Messeleitung vom Aussteller eine Konventionalstrafe von 
CHF 5’000.– pro Tag verlangen, an dem der Stand nicht fertiggestellt ist. Darüber 
hinaus werden dem Aussteller alle dadurch verursachten Kosten für Reinigung und 
Sicherheit in Rechnung gestellt. 

13 StANDBetRieB 
Aussteller haben dafür zu sorgen, dass ihre Stände während der gesamten Dauer 
der Messe zu den festgesetzten Öfnungszeiten durchgehend betrieben werden. 
Insbesondere müssen alle Stände ordnungsgemäss ausgestattet und mit fachkun-
digem Personal besetzt sein. Hält sich ein Aussteller nicht an die festgesetzten Öf-
nungszeiten oder verlässt er vorzeitig die Messe, so kann die Messeleitung von ihm 
eine Konventionalstrafe bis CHF 5’000.– verlangen. Einrichtungen und Darbietun-
gen aller Art, welche Nachbarn oder Besucher ofensichtlich stören, insbesondere 
die Inanspruchnahme des Raumes vor dem Stand, das Tragen von Phantasie-Rekla-
mekostümen ausserhalb des Standes, Lärm jeder Art usw. sind nicht gestattet. Vor-
führungen innerhalb des Standes dürfen die Nachbarn weder in optischer, akusti-
scher noch räumlicher Hinsicht stören. Ebenso wenig dürfen sie die Zirkulation der 
Besucher in den Gängen behindern. Im Übrigen sind die Vorschriten der Schall- 
und Laserverordnung vom 28. Februar 2007 einzuhalten.

14 hANDveRKAuF 
Die Messeleitung entscheidet über die generelle Zulässigkeit von Handverkäufen an 
einer Messe. Als Handverkauf gilt der Verkauf und die gleichzeitige Auslieferung von 
Waren an der Messe selbst. 

15 weRBuNg uND AKquiSitioN 
15.1 im Allgemeinen 
Werbung und Akquisition sind nur innerhalb der eigenen Standgrenze gestattet. 
Aussteller dürfen nur an ihrem Stand und nur für Firmen, Produkte oder Dienstleis-
tungen werben, die an der betrefenden Messe angemeldet sind. Das Verteilen von 
Drucksachen und Geschenken und das Anbringen von Plakaten jeglicher Art ausser-
halb des Messestandes sind ohne Zustimmung der Messeleitung verboten. Politi-
sche oder religiöse Propaganda ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Messe-
leitung erlaubt. 

15.2 information der Kunden 
Bei der Angabe von Preisen, Rabatten, Zugaben und anderen Informationen sind  
die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Information der Konsumenten  
vom 5. Oktober 1990, des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb vom  
19. Dezember 1986 und der Verordnung über die Bekanntgabe von Preisen vom  
11. Dezember 1978 zu beachten. 

15.3 verkaufsverhalten 
Aufdringliches oder aggressives Verkaufsverhalten ist untersagt. Insbesondere ist 
untersagt: Nachrufen und Ansprechen von Besuchern in den Gängen, Hineinziehen 
von Besuchern in den Stand, Aufdrängen von Getränken und Lebensmitteln zur 
Verkostung in den Gängen, Platzierung von Standmaterial (Tische, Stühle, Theken, 
Barhocker, etc.) ausserhalb der eigenen Standgrenzen, Ausübung von Druck auf 
Besucher zwecks Kaufabschluss. Bei Zuwiderhandlung kann die E&M von einem 
bereits schritlich verwarnten Aussteller eine Konventionalstrafe von CHF 5’000.– 
verlangen. 

15.4 gewinnspiele
Die Durchführung von Gewinnspielen ist nur innerhalb des Standes des Ausstellers 
gestattet und bedarf der schritlichen Zustimmung der Messeleitung. Benachbarte 
Aussteller dürfen dadurch nicht gestört werden. Lotterien gemäss dem Bundesge-
setz betrefend die Lotterien und die gewerbsmässigen Wetten vom 8. Juni 1923 
sind verboten. Als Lotterie gilt jede Veranstaltung, bei der gegen Leistung eines 
Einsatzes oder bei Abschluss eines Rechtsgeschätes ein vermögensrechtlicher Vor-
teil als Gewinn in Aussicht gestellt wird, über dessen Erwerbung, Grösse oder Be-
schafenheit planmässig durch Ziehung von Losen oder Nummern oder durch ein 
ähnliches auf Zufall gestelltes Mittel entschieden wird.

16 StANDBewAchuNg 
Die Bewachung des Standes darf aus Sicherheitsgründen nur über die E&M bestellt 
werden. Die Aussteller sind verplichtet, Gegenstände mit einem Wert von CHF 
50’000.– oder mehr während der Abwesenheit des Standpersonals (insbesondere 
nachts) in einen Tresor einzuschliessen. Es empiehlt sich, Bargeld, Schmuck, Daten-
träger, technische Bauteile usw. in einem Tresor aufzubewahren. 



17 StANDReiNiguNg uND ABFALLeNtSoRguNg 
17.1 Standreinigung 
Für die Reinigung seines Standes ist der Aussteller selber verantwortlich. Die Reini-
gung muss spätestens 1/4 Stunde vor Messebeginn und 1 Stunde nach Messe-
schluss beendet sein. Falls der Aussteller die Standreinigung nicht selber überneh-
men will, muss er diese aus Sicherheitsgründen über die E&M bestellen. 

17.2 Abfallentsorgung 
Jeder Aussteller ist sowohl während der Auf- und Abbauzeit als auch während der 
Messe für die Entsorgung seiner Abfälle selber verantwortlich. Die E&M organisiert 
die Entsorgung von Abfällen. Kleinere Mengen werden auf Kosten des Ausstellers in 
den Abfallsäcken der E&M gesammelt und entsorgt. Grössere Mengen, sperrige Ab-
fälle und Sonderabfälle werden gegen Rechnungsstellung in Containern und Spezi-
albehältern entsorgt. Aus Sicherheitsgründen müssen alle Durchgänge und Zonen 
ausserhalb der Standlächen stets von Abfällen und anderem Material freigehalten 
werden. Abfälle, die in Durchgängen oder Zonen ausserhalb der Standlächen la-
gern, sowie Abfälle und Ausstellungsgüter, die nach Messeschluss bzw. nach dem 
von der Messeleitung festgelegten Ausräumtermin auf dem Messegelände zurück-
gelassen werden, werden von der E&M zu einer erhöhten Gebühr auf Kosten des 
betrefenden Ausstellers entsorgt bzw. eingelagert. 

18 iMMAteRiALgüteRRechte 
18.1 verletzung von Schutzrechten Dritter 
Die gesetzlichen Bestimmungen über den Schutz von Immaterialgüterrechten, ins-
besondere Patent-, Marken-, Design-, Urheber- und Lauterkeitsrechten, sind zu re-
spektieren. Wer an einer Messe Schutzrechte Dritter verletzt, kann sowohl zivil- als 
auch strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Falls jemand befürchtet, 
dass seine Schutzrechte an einer Messe verletzt werden, kann er beim zuständigen 
Gericht die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme verlangen, welche die Prä-
sentation von bestimmten Produkten oder Dienstleistungen an der Messe verbie-
tet. Falls er bereits über ein rechtskrätiges Urteil eines schweizerischen Gerichts 
verfügt, welches die Präsentation von bestimmten Produkten oder Dienstleistun-
gen an der Messe verbietet, so weist die Messeleitung den betrefenden Aussteller 
an, diese Produkte oder Dienstleistungen unverzüglich vom Stand zu entfernen. Bei 
Unklarheiten gibt das Institut für Geistiges Eigentum Auskunt (Staufacherstrasse 
65, CH-3003 Bern, Tel. +41 31 377 77 77, www.ige.ch). 

18.2 Musikalische Darbietungen 
Wer in den Hallen und Räumlichkeiten oder auf dem Messegelände Livemusik oder 
Musik ab Ton- oder Tonbildträgern spielt bzw. abspielt, ist verplichtet, bei der 
Schweizerischen Gesellschat für die Rechte der Urheber musikalischer Werke  
(SUISA) eine Bewilligung einzuholen. Die Verwendung von Musik ist der SUISA min-
destens 10 Tage vor Beginn der Messe anzumelden. Die Aussteller stellen die E&M 
frei von Ansprüchen Dritter aus der Nichtbeachtung von Urheberrechtsvorschrif-
ten (Auskunts- und Bewilligungsstelle: SUISA, Bellariastrasse 82, Postfach 782, 
CH-8038 Zürich, Tel. +41 44 485 66 66, www.suisa.ch). 

18.3 Aufnahmen von Ständen und Ausstellungsgütern 
Zum Schutze der Rechte der Aussteller dürfen Bild- und Tonaufnahmen jeder Art 
von fremden Ständen und Ausstellungsgütern in den Hallen und Räumlichkeiten 
der Messe nur mit dem Einverständnis der Messeleitung gemacht werden. Diese 
kann für die Bewilligung eine Gebühr pro Stand verlangen. Nahaufnahmen bedürfen 
einer ausdrücklichen Bewilligung der betrofenen Aussteller und Besucher. Im Übri-
gen ist es jedoch Sache der Aussteller, die für die Durchsetzung ihrer Rechte nöti-
gen Vorkehrungen zu trefen und unerwünschte Aufnahmen zu verhindern. Die 
Aussteller stellen die E&M frei von Ansprüchen Dritter, falls auf unzulässige Weise 
Aufnahmen von Ständen und Ausstellungsgütern gemacht werden. 

18.4 gewerbsmässige Aufnahmen 
Das gewerbsmässige Fotograieren und Reproduzieren aller Art ist nur mit beson-
derer Bewilligung der Messeleitung gestattet. Im Einvernehmen mit den Ausstellern 
kann die Messeleitung für bestimmte Bereiche ein generelles Verbot für Aufnahmen 
und Reproduktionen aller Art erlassen. 

18.5 Aufnahmerecht der e&M
Die E&M ist berechtigt, Bild- und Tonaufnahmen jeder Art von Ständen und Aus-
stellungsgütern anfertigen zu lassen und für ihre eigenen oder für allgemeine Wer-
be-, Dokumentations- und Pressezwecke zu verwenden. Der Aussteller verzichtet 
auf alle Einwendungen aus dem Urheberrecht. 

18.6 Standaufnahmen durch Aussteller 
Aussteller, die ihren eigenen Stand selbst oder durch eigenes Personal aufnehmen 
lassen wollen, erhalten unter Vorweisung der Ausstellerkarte die Aufnahmebewilli-
gung unentgeltlich. Es ist jedoch damit keine allgemeine Aufnahmebewilligung 
verbunden. Sie gilt nur für den eigenen Stand. 

19 hAFtuNg 
Die E&M handelt nicht als Aubewahrerin im Sinne von Artikel 472 OR und über-
nimmt weder gegenüber den Ausstellern, noch gegenüber den Eigentümern oder 
Dritten eine Obhutsplicht für Ausstellungsgüter, Standeinrichtungen und andere 
fremde Gegenstände. Die E&M schliesst jegliche Hatungs- oder Regressansprüche 
bei Beschädigung, Verlust oder amtlicher Beschlagnahmung von Ausstellungsgü-
tern, Standeinrichtungen und anderen fremden Gegenständen aus, sowohl für die 
Zeit, während der sich die Güter auf dem Messegelände beinden, als auch während 
des Zu- und Abtransportes. Die E&M lehnt auch jede Hatung für Schäden ab, die 
sich auf Grund von Darbietungen und Präsentationen von Ausstellern, durch den 
Auf- oder Abbau von Ständen oder aus dem Standbetrieb heraus ergeben. Für 
Schäden, die von Angestellten oder Beautragten der Aussteller verursacht werden, 
haten die Aussteller. Die E&M hatet dem Aussteller gegenüber nicht für irgend-
welche Folgen, die sich aus der Lage oder Umgebung seiner Standläche ergeben. 
Schäden sind unverzüglich zu melden. 

20 veRSicheRuNgeN 
Die Versicherung sämtlicher Ausstellungsgüter und Standeinrichtungen während 
einer Messe und während des Zu- und Abtransportes gegen Beschädigung und Ver-
lust sowie der Abschluss einer Hatplichtversicherung sind für alle Aussteller obli-
gatorisch. Auf Antrag wird der Aussteller innerhalb des Kollektivvertrages der E&M 
gegen diese Risiken versichert. In diesem Fall muss der Aussteller das Formular 
«Versicherungsantrag» ausfüllen und der Messeleitung spätestens zwei Wochen vor 
Messebeginn einreichen. Für die Festlegung der angemessenen Höhe der Versiche-
rungssumme ist der Aussteller selber verantwortlich. Anschliessend wird ihm ein 
Versicherungsnachweis zugestellt. Die Prämien werden von der E&M an die Versi-
cherungsgesellschat bevorschusst und dem Aussteller mit der Messeschlussrech-
nung in Rechnung gestellt. 

21 ABSAge, ABBRuch, veRSchieBuNg oDeR ANPASSuNg eiNeR MeSSe 
Die Messeleitung ist berechtigt, eine Messe aus wichtigem Grund vor der Durchfüh-
rung abzusagen, vorzeitig abzubrechen, zu verschieben oder den Betrieb den Um-
ständen anzupassen. Muss eine Messe aus wichtigem Grund abgesagt, vorzeitig ab-
gebrochen, verschoben oder den Umständen angepasst werden, so ist die E&M von 
ihren Leistungsplichten entbunden und die Aussteller haben gegenüber der E&M 
weder einen Anspruch auf Erfüllung, noch auf Rücktritt vom Vertrag oder auf Scha-
denersatz. Bereits geleistete Zahlungen werden zurückerstattet, unter Abzug der 
bereits von der E&M erbrachten Aufwendungen im Zusammenhang mit der abge-
sagten Messe. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn höhere Gewalt, eine behördliche 
Anordnung oder andere nicht vom Veranstalter zu vertretende Umstände die or-
dentliche Durchführung einer Messe verunmöglichen oder erschweren, oder wenn 
der Messeleitung die Durchführung einer Messe aus wirtschatlichen oder politi-
schen Gründen als nicht zumutbar erscheint. 

22 BAuARBeiteN 
Die Aussteller haben Bau- oder Reparaturarbeiten in und an den Hallen und Räum-
lichkeiten der Messe ohne Anspruch auf Entschädigung zu dulden, sofern diese Ar-
beiten notwendig und zumutbar sind. 

23 ALLgeMeiNeS 
Aussteller, die den Vorschriten der E&M zuwider handeln, oder deren Verhalten an 
der Messe zu begründeten Reklamationen seitens der Besucher oder Aussteller An-
lass gibt, können durch die Messeleitung mit sofortiger Wirkung von der Messe aus-
geschlossen werden. Sie haten für die vollen Kosten der Standläche sowie die an-
gefallenen Nebenkosten. Sollte der Wortlaut des vorliegenden Ausstellerreglemen-
tes zu Meinungsverschiedenheiten in der Auslegung Anlass geben, ist die Fassung in 
deutscher Sprache massgebend. Sollte eine Bestimmung ungültig sein, so zieht dies 
nicht die Unwirksamkeit aller Bestimmungen nach sich. Alle mündlichen Vereinba-
rungen, Einzelgenehmigungen und Sonderregelungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit 
der schritlichen Bestätigung durch die E&M. Die E&M behält sich vor, für einzelne 
Messen Spezialvorschriten zu erlassen, welche den allgemeinen Bedingungen vor-
gehen. Bezüglich Standbau, Logistik, Betrieb und Sicherheit während den Messen 
gelten die Vorschriten des jeweiligen Messegeländes.

24 ANweNDBAReS Recht uND geRichtSStAND 
Anwendbar ist ausschliesslich schweizerisches Recht. Bei Streitigkeiten mit der 
Messeleitung unterwerfen sich die Aussteller der Zuständigkeit der ordentlichen 
Gerichte des Kantons Zürich. Die E&M kann ihre Ansprüche gegenüber einem Aus-
steller wahlweise auch beim Gericht des Ortes geltend machen, an dem der Aus-
steller seinen Wohnort oder Sitz hat.
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